
Synoptische Darstellung 
der Änderungen durch das 

Gesetz zur Stärkung des kommunalen Ehrenamtes 
 
 

Landschaftsverbandsordnung 
 

Alt 
 

Neu 

§ 16 Entschädigung § 16 Freistellung, Entschädigung 
(1) Die Mitglieder der Landschaftsversammlung, des Landschafts-

ausschusses und der Fachausschüsse haben Anspruch auf Ersatz 

des Verdienstausfalls, der ihnen durch die Mandatsausübung ent-

steht, soweit sie während der regelmäßigen Arbeitszeit erforderlich 

ist. Die regelmäßige Arbeitszeit ist individuell zu ermitteln; dies gilt 

auch für die Hausarbeit im Sinne des Absatzes 2 Nr. 3. Entgange-

ner Verdienst aus Nebentätigkeiten und Verdienst, der außerhalb 

der regelmäßigen Arbeitszeit hätte erzielt werden können, bleibt 

außer Betracht. 

 

(1) Die Mitglieder der Landschaftsversammlung, des Landschafts-

ausschusses und der Fachausschüsse haben Anspruch auf Frei-

stellung, Ersatz ihres Verdienstausfalls und auf Aufwands-

entschädigung nach den Regeln der §§ 44, 45 Gemeinde-

ordnung und der Entschädigungsverordnung. 

 

(2) Als Ersatz des Verdienstausfalls wird mindestens ein durch Sat-

zung festzulegender Regelstundensatz gezahlt, es sei denn, dass 

ersichtlich keine finanziellen Nachteile entstanden sind. Darüber 

hinaus wird in folgenden Fällen eine höhere Entschädigung gezahlt: 

1. Abhängig Erwerbstätigen wird auf Antrag anstelle des Regel-

stundensatzes der tatsächlich entstandene und nachgewiesene 

Verdienstausfall ersetzt; 

2. Selbständige erhalten auf Antrag anstelle des Regelstundensat-

zes eine Verdienstausfallpauschale je Stunde, die im Einzelfall auf 

der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens nach billigem 

Ermessen festgesetzt wird; 

3. Personen, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen füh-

ren und nicht oder weniger als zwanzig Stunden je Woche erwerbs-

tätig sind, erhalten für die Zeit der mandatsbedingten Abwesenheit 

vom Haushalt mindestens den Regelstundensatz. Statt des Regel-

stundensatzes werden auf Antrag die notwendigen Kosten für eine 

Vertretung im Haushalt ersetzt. 

(2) Der Vorsitzende der Landschaftsversammlung erhält ne-

ben den Entschädigungen, die den Mitgliedern der Land-

schaftsversammlung nach Absatz 1 zustehen, eine durch 

Satzung festzusetzende angemessene Aufwandsentschädi-

gung. Für den Stellvertreter des Vorsitzenden der Land-

schaftsversammlung und weitere Stellvertreter sowie für 

Fraktionsvorsitzende, bei Fraktionen mit mindestens fünf-

zehn Mitgliedern auch für einen stellvertretenden Vorsitzen-

den oder ein geschäftsführendes Fraktionsmitglied können 

durch Satzung entsprechende Regelungen getroffen werden. 
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Durch Satzung ist ein einheitlicher Höchstbetrag festzulegen, der 

bei dem Ersatz des Verdienstausfalls je Stunde nicht überschritten 

werden darf; es kann außerdem ein täglicher oder monatlicher 

Höchstbetrag festgelegt werden. 

 
(3) Ist während der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt 

eine entgeltliche Kinderbetreuung notwendig, werden die nachge-

wiesenen Kosten auf Antrag erstattet. Kinderbetreuungskosten 

werden nicht für Zeiträume erstattet, für die Entschädigung nach 

Absatz 2 geleistet wird. Durch Satzung können die näheren Einzel-

heiten geregelt werden. 

 

aufgehoben 

(4) Unabhängig von einem Anspruch auf Verdienstausfall besteht 

ein Anspruch auf angemessene Aufwandsentschädigung nach fol-

genden Maßgaben: 

 

1. Einem Mitglied der Landschaftsversammlung kann die Auf-

wandsentschädigung ganz oder teilweise als Sitzungsgeld für Sit-

zungen der Landschaftsversammlung, der Ausschüsse und der 

Fraktionen gezahlt werden. 

2. Ein Ausschussmitglied, das nicht Mitglied der Landschaftsver-

sammlung ist (sachkundiger Bürger), erhält ein Sitzungsgeld für 

die im Rahmen seiner Mandatsausübung erforderliche Teilnahme 

an Ausschuss- und Fraktionssitzungen. 

3. Ein stellvertretendes Ausschussmitglied, das nicht Mitglied der 

Landschaftsversammlung ist, erhält unabhängig vom Eintritt des 

Vertretungsfalles für die Teilnahme an Fraktionssitzungen ein Sit-

zungsgeld. 

 

aufgehoben 

(5) Fraktionssitzungen sind auch Sitzungen von Teilen einer Frakti-

on (Fraktionsvorstand, Fraktionsarbeitskreise). 

 

aufgehoben 

(6) Das Innenministerium bestimmt durch Rechtsverordnung 

1. die Höhe der monatlichen Aufwandsentschädigung sowie die 

Höhe der Sitzungsgelder, 

2. die Fahrkostenerstattung und den Ersatz von Auslagen neben 

der Aufwandsentschädigung. 

aufgehoben 
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Die Höhe der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder ist zu 

Beginn und mit Ablauf der Hälfte der Wahlzeit anzupassen. Grund-

lage dafür ist die Preisentwicklung ausgewählter Waren und Leis-

tungen im Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte 

seit dem Zeitpunkt der vorangegangenen Anpassung der Höhe der 

Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder. 

 
(7) Der Vorsitzende der Landschaftsversammlung erhält neben den 

Entschädigungen, die den Mitgliedern der Landschaftsversammlung 

nach den Absätzen 1 bis 5 zustehen, eine durch Satzung festzuset-

zende angemessene Aufwandsentschädigung. Für den Stellvertreter 

des Vorsitzenden der Landschaftsversammlung und weitere Stell-

vertreter sowie für Fraktionsvorsitzende bei Fraktionen mit mindes-

tens fünfzehn Mitgliedern auch für einen stellvertretenden Vorsit-

zenden oder ein geschäftsführendes Fraktionsmitglied können durch 

Satzung entsprechende Regelungen getroffen werden. 

aufgehoben 
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Gemeindeordnung 

 
Alt Neu 

 
§ 44 Freistellung § 44 Freistellung 

(1) Niemand darf gehindert werden, sich um ein Mandat als Rats-

mitglied, Mitglied einer Bezirksvertretung oder Mitglied eines Aus-

schusses zu bewerben, es anzunehmen oder auszuüben. Benach-

teiligungen am Arbeitsplatz im Zusammenhang mit der Bewerbung, 

der Annahme oder der Ausübung eines Mandats sind unzulässig. 

Entgegenstehende Vereinbarungen sind nichtig. Kündigungen oder 

Entlassungen aus Anlaß der Bewerbung, Annahme oder Ausübung 

eines Mandats sind unzulässig. 

 

(1) Niemand darf gehindert werden, sich um ein Mandat als Rats-

mitglied, Mitglied einer Bezirksvertretung oder Mitglied eines Aus-

schusses zu bewerben, es anzunehmen oder auszuüben. Benach-

teiligungen am Arbeitsplatz im Zusammenhang mit der Bewerbung, 

der Annahme oder der Ausübung eines Mandats sind unzulässig. 

Entgegenstehende Vereinbarungen sind nichtig. Kündigungen oder 

Entlassungen aus Anlaß der Bewerbung, Annahme oder Ausübung 

eines Mandats sind unzulässig. 

(2) Die Ratsmitglieder, Mitglieder der Bezirksvertretungen oder 

Mitglieder der Ausschüsse sind von der Arbeit freizustellen, soweit 

es die Ausübung ihres Mandats erfordert. Als erforderlich ist eine 

Freistellung in der Regel anzusehen, wenn die Tätigkeit mit dem 

Mandat in unmittelbarem Zusammenhang steht oder auf Veranlas-

sung des Rates, der Bezirksvertretung oder des Ausschusses er-

folgt und nicht während der arbeitsfreien Zeit ausgeübt werden 

kann. 

 

(2) Die Ratsmitglieder, Mitglieder der Bezirksvertretungen oder 

Mitglieder der Ausschüsse sind für die Zeit der Ausübung des 

Mandats von ihrer Verpflichtung zur Arbeit freizustellen. Zur 

Ausübung des Mandats gehören Tätigkeiten, die mit dem 

Mandat in unmittelbarem Zusammenhang stehen oder auf 

Veranlassung des Rates, der Bezirksvertretung oder des 

Ausschusses erfolgen. Auf Veranlassung des Rates erfolgt 

auch eine Tätigkeit als vom Rat entsandter Vertreter der 

Gemeinde in Organen und Gremien von juristischen Perso-

nen und Vereinigungen des privaten oder öffentlichen 

Rechts. Bei Mandatsträgern, die innerhalb eines vorgegebe-

nen Arbeitszeitrahmens über Lage und Dauer der individuel-

len Arbeitszeit selbst entscheiden können, ist die Zeit der 

Ausübung des Mandats innerhalb dieses Arbeitszeitrahmens 

zur Hälfte auf ihre Arbeitszeit anzurechnen. Der Anspruch 

auf Ersatz des Verdienstausfalls nach § 45 ist in diesem Fall 

auf diese Hälfte beschränkt. 

 

 (3) Zur Teilnahme an kommunalpolitischen Bildungsveran-

staltungen, die der Ausübung ihres Mandats förderlich sind, 

haben Ratsmitglieder, Mitglieder der Bezirksvertretungen 



- 5 - 

oder Mitglieder der Ausschüsse einen Anspruch auf Urlaub 

an bis zu acht Arbeitstagen in jeder Wahlperiode, jedoch an 

nicht mehr als vier aufeinanderfolgenden Arbeitstagen im 

Jahr. Für die Zeit des Urlaubs besteht nach diesem Gesetz 

kein Anspruch auf Lohn oder  Gehalt; weitergehende Vor-

schriften bleiben unberührt. Der Verdienstausfall und die 

Kinderbetreuungskosten sind nach Maßgabe der Regelungen 

des § 45 Absatz 1 bis 3 zu ersetzen. 

Sind Ratsmitglieder, Mitglieder der Bezirksvertretungen 

oder Mitglieder der Ausschüsse zugleich auch Kreistagsab-

geordnete oder Mitglieder von Ausschüssen des Kreistages, 

so besteht der Anspruch auf Urlaub in jeder Wahlperiode 

nur einmal. 

 

Der Arbeitgeber bzw. Dienstherr darf den Urlaub zu dem von 

dem Beschäftigten mitgeteilten Zeitpunkt ablehnen, wenn 

zwingende betriebliche Belange oder Urlaubsanträge ande-

rer Beschäftigter entgegenstehen.  

 

  

§ 45 Entschädigung der Ratsmitglieder § 45 Entschädigung der Ratsmitglieder 
(1) Ein Ratsmitglied, ein Mitglied einer Bezirksvertretung oder ein 

Mitglied eines Ausschusses hat Anspruch auf Ersatz des Verdienst-

ausfalles, der ihm durch die Mandatsausübung entsteht, soweit sie 

während der regelmäßigen Arbeitszeit erforderlich ist. Die regelmä-

ßige Arbeitszeit ist individuell zu ermitteln; dies gilt auch für die 

Hausarbeit im Sinne des Absatzes 2 Nr. 3. Entgangener Verdienst 

aus Nebentätigkeiten und Verdienst, der außerhalb der regelmäßi-

gen Arbeitszeit hätte erzielt werden können, bleibt außer Betracht. 

 

(1) Ein Ratsmitglied, ein Mitglied einer Bezirksvertretung oder ein 

Mitglied eines Ausschusses hat Anspruch auf Ersatz des Verdienst-

ausfalles, der ihm durch die Mandatsausübung entsteht, soweit sie 

während der regelmäßigen Arbeitszeit erforderlich ist. Die re-

gelmäßige Arbeitszeit ist individuell zu ermitteln; dies gilt 

auch für die Hausarbeit im Sinne des Absatzes 2 Nr. 3. Ent-

gangener Verdienst aus Nebentätigkeiten und Verdienst, der au-

ßerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit hätte erzielt werden kön-

nen, bleibt außer Betracht. 

 
(2) Als Ersatz des Verdienstausfalls wird mindestens ein in der 

Hauptsatzung festzulegender Regelstundensatz gezahlt, es sei 

denn, daß ersichtlich keine finanziellen Nachteile entstanden sind. 

Darüber hinaus wird in folgenden Fällen eine höhere Entschädigung 

gezahlt: 

(2) Als Ersatz des Verdienstausfalls wird mindestens ein in der 

Hauptsatzung festzulegender Regelstundensatz gezahlt, es sei 

denn, daß ersichtlich keine finanziellen Nachteile entstanden sind. 

Darüber hinaus wird in folgenden Fällen eine höhere Entschädigung 

gezahlt: 
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1. Abhängig Erwerbstätigen wird auf Antrag anstelle des Regelstun-

densatzes der tatsächlich entstandene und nachgewiesene Ver-

dienstausfall ersetzt; 

2. Selbständige erhalten auf Antrag anstelle des Regelstundensatzes 

eine Verdienstausfallpauschale je Stunde, die im Einzelfall auf der 

Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens nach billigem Er-

messen festgesetzt wird; 

3. Personen, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen füh-

ren und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig 

sind, erhalten für die Zeit der mandatsbedingten Abwesenheit vom 

Haushalt mindestens den Regelstundensatz. Statt des Regelstun-

densatzes werden auf Antrag die notwendigen Kosten für eine Ver-

tretung im Haushalt ersetzt. 

 

In der Hauptsatzung ist ein einheitlicher Höchstbetrag festzulegen, 

der bei dem Ersatz des Verdienstausfalls je Stunde nicht überschrit-

ten werden darf; es kann außerdem ein täglicher oder monatlicher 

Höchstbetrag festgelegt werden. 

 

1. Abhängig Erwerbstätigen wird auf Antrag anstelle des Regelstun-

densatzes der tatsächlich entstandene und nachgewiesene Ver-

dienstausfall ersetzt; 

2. Selbständige erhalten auf Antrag anstelle des Regelstundensatzes 

eine Verdienstausfallpauschale je Stunde, die im Einzelfall auf der 

Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens nach billigem Er-

messen festgesetzt wird. 

3. Personen, die einen Haushalt mit mindestens zwei Perso-

nen führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche 

erwerbstätig sind, erhalten für die Zeit der mandatsbeding-

ten Abwesenheit vom Haushalt mindestens den Regelstun-

densatz. Statt des Regelstundensatzes werden auf Antrag die 

notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt ersetzt. 

 

In der Hauptsatzung ist ein einheitlicher Höchstbetrag festzulegen, 

der bei dem Ersatz des Verdienstausfalls je Stunde nicht überschrit-

ten werden darf; es kann außerdem ein täglicher oder monatlicher 

Höchstbetrag festgelegt werden. 

 
 (3) Personen, die 

1. einen Haushalt mit 

a) mindestens zwei Personen, von denen mindestens eine 

ein Kind unter 14 Jahren oder eine anerkannt pflegebedürfti-

ge Person nach §14 SGB XI ist, oder 

b) mindestens drei Personen führen und 

2. nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig 

sind, 

erhalten für die mandatsbedingte Abwesenheit vom Haushalt 

den Regelstundensatz nach Absatz 2 Satz 1. Absatz 2 Satz 3 

gilt entsprechend. 

Statt des Regelstundensatzes werden auf Antrag die not-

wendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt ersetzt.  

 
(3) Ist während der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt 

eine entgeltliche Kinderbetreuung notwendig, werden die nachge-

(4) Ist während der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt 

eine entgeltliche Kinderbetreuung notwendig, werden die nachge-
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wiesenen Kosten auf Antrag erstattet. Kinderbetreuungskosten wer-

den nicht für Zeiträume erstattet, für die Entschädigung nach Ab-

satz 2 geleistet wird. Die Hauptsatzung kann die näheren Einzelhei-

ten regeln. 

wiesenen Kosten auf Antrag erstattet. Kinderbetreuungskosten wer-

den nicht für Zeiträume erstattet, für die Entschädigung nach Ab-

satz 2 geleistet wird. Die Hauptsatzung kann die näheren Einzelhei-

ten regeln. 

 
(4) Unabhängig von einem Anspruch auf Verdienstausfall besteht 

ein Anspruch auf angemessene Aufwandsentschädigung nach fol-

genden Maßgaben: 

1. Einem Ratsmitglied oder einem Mitglied einer Bezirksvertretung 

kann die Aufwandsentschädigung teilweise als Sitzungsgeld 

für Rats-, Bezirksvertretungs-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen 

gezahlt werden. 

2. Ein Ausschussmitglied, das nicht Ratsmitglied ist (sachkundiger 

Bürger oder sachkundiger Einwohner), erhält ein Sitzungsgeld für 

die im Rahmen seiner Mandatsausübung erforderliche Teilnahme an 

Ausschuss- und Fraktionssitzungen. 

3. Ein stellvertretendes Ausschussmitglied, das nicht Ratsmitglied 

ist, erhält unabhängig vom Eintritt des Vertretungsfalles für 

die Teilnahme an Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld. 

(5) Unabhängig von einem Anspruch auf Verdienstausfall besteht 

ein Anspruch auf angemessene Aufwandsentschädigung nach fol-

genden Maßgaben: 

1. Einem Ratsmitglied oder einem Mitglied einer Bezirksvertretung 

kann die Aufwandsentschädigung teilweise als Sitzungsgeld für 

Rats-, Bezirksvertretungs-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen ge-

zahlt werden. 

2. Ein Ausschussmitglied, das nicht Ratsmitglied ist (sachkundiger 

Bürger oder sachkundiger Einwohner), erhält ein Sitzungsgeld für 

die im Rahmen seiner Mandatsausübung erforderliche Teilnahme an 

Ausschuss- und Fraktionssitzungen. 

3. Ein stellvertretendes Ausschussmitglied, das nicht Ratsmitglied 

ist, erhält unabhängig vom Eintritt des Vertretungsfalles für die im 

Rahmen seiner Mandatsausübung erforderliche Teilnahme an 

Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld. 

 
(5) Fraktionssitzungen sind auch Sitzungen von Teilen einer Frakti-

on (Fraktionsvorstand, Fraktionsarbeitskreise). Die Zahl der ersatz-

pflichtigen Fraktionssitzungen pro Jahr ist in der Hauptsatzung zu 

beschränken. 

 

(6) Fraktionssitzungen sind auch Sitzungen von Teilen einer Frakti-

on (Fraktionsvorstand, Fraktionsarbeitskreise). Die Zahl der ersatz-

pflichtigen Fraktionssitzungen pro Jahr ist in der Hauptsatzung zu 

beschränken. 

 
(7) Das Innenministerium bestimmt durch Rechtsverordnung 

1. die Höhe der monatlichen Aufwandsentschädigung sowie die 

Höhe der Sitzungsgelder, 

2. die Fahrtkostenerstattung und den Ersatz von Auslagen neben 

der Aufwandsentschädigung. 

 

Die Höhe der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder ist zu 

Beginn und mit Ablauf der Hälfte der Wahlzeit anzupassen. Grund-

lage dafür ist die Preisentwicklung ausgewählter Waren und Leis-

tungen im Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte 

(7) Das für Inneres zuständige Ministerium bestimmt durch 

Rechtsverordnung 

1. die Höhe der monatlichen Aufwandsentschädigung sowie die 

Höhe der Sitzungsgelder, 

2. die Fahrtkostenerstattung und den Ersatz von Auslagen neben 

der Aufwandsentschädigung. 

 

Die Höhe der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder ist zu 

Beginn und mit Ablauf der Hälfte der Wahlperiode anzupassen. 

Grundlage dafür ist die Preisentwicklung ausgewählter Waren und 
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seit dem Zeitpunkt der vorangegangenen Anpassung der Höhe der 

Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder. 

 

Leistungen im Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haus-

halte seit dem Zeitpunkt der vorangegangenen Anpassung der Höhe 

der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder. 

 

 


